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Gemeinde Ober-Mörlen 
 
Beschlussvorlage Ausschuss für Soziales und 

Gesellschaft 
 
 
Betreff: 
Erschließung Sport- und Freizeitgelände in den Mühlwiesen 
 
Sachdarstellung: 
 
Am 31.01.2021 hat die CDU-Fraktion einen Antrag zur Erschließung eines Sport- und 
Freizeitgeländes in den Mühlwiesen gestellt. Dieser Antrag wurde in der 
Gemeindevertretersitzung am 18.02.2021 zur Beratung im Ausschuss für Soziales und 
Gesellschaft (im Folgenden kurz “SuG”) verwiesen. Der SuG empfiehlt der 
Gemeindevertretung, nachfolgenden Beschluss zu fassen. 
 
Beschussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Umgestaltung der Sportplatzanlage in den 
Mühlwiesen in sinnvoll aufeinander aufbauenden Bauabschnitten zu einem Sport- und 
Spielgelände zu erschließen. Nach der Realisierung eines jeden Bauabschnittes soll ein 
vollumfänglich nutzbares, in sich geschlossenes Gewerk entstehen. Gegenstand dieser 
Beschlussempfehlung ist der erste Bauabschnitt. Die Umsetzung weiterer Bauabschnitte 
soll von der Gemeindevertretung separat von diesem Beschluss entschieden werden. 
Der erste Bauabschnitt soll noch 2023 östlich angrenzend an den bereits existierenden 
Hockeyplatz realisiert werden, um eine thematische Zusammengehörigkeit mit dem 
Hockeyplatz sicherzustellen (siehe auch beigefügte Skizze mit grundsätzlich nutzbarer 
Fläche). Darüber hinaus soll durch die Platzwahl sichergestellt werden, dass der 
Fußballnebenplatz weiterhin uneingeschränkt genutzt werden kann und möglichst viele 
Handlungsoptionen bei der zukünftigen Ausgestaltung des Platzes bestehen bleiben.  
Der thematische Fokus des ersten Bauabschnitts liegt auf der Errichtung eines 
altersunabhängigen Sport- und Spielangebotes. Sofern auf der eingeschränkten 
Fläche sinnvoll umsetzbar, sollten folgende Elemente realisiert werden: 

● Calisthenics-Anlage inkl. Fallschutz 
● Spielgeräte für Kinder mit Fokus auf körperlicher Betätigung in den Bereichen 

Klettern und Balancieren 
● Spielgeräte für Kinder mit Fokus auf Bauen mit Sand 
● Schutz der Anlagennutzer vor Ballschüssen vom Fußballnebenplatz 

Zudem sind passende Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz sowie Möglichkeiten zur 
Müllentsorgung und zur Abstellung von Fahrrädern zu schaffen. Die Errichtung sollte 
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (z.B. natürlicher Sonnenschutz, 
Hecken) erfolgen. 
 
Mit nachrangiger Priorität soll darüber hinaus der Hockeyplatz nach Bedarf ertüchtigt 
werden (z.B. Reparatur des Bodenbelags). 
Für die Umsetzung soll die Gemeindeverwaltung Förderprogramme des Landes und 
der Verbände eruieren. Diese sind, sofern sinnhaft, zu nutzen. 
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Abbildung 1: Grobe Skizze der nutzbaren Fläche im ersten Bauabschnitt (Foto aus Google Maps im Januar 2023) 
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Anlage/n): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 




